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(I)NTACT begrüßt Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
 
 
(I)NTACT begrüßt die Entscheidung des XII Senats des Bundesgerichtshofs, dass das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht von ausländischen Eltern eingeschränkt werden kann, wenn die Gefahr droht, dass 
sie ihre minderjährige Tochter in ein Land zurückbringen, in dem ihr die traditionelle weibliche Beschneidung droht. 
 
Mit dieser Entscheidung, die am 27. Januar in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, setzt die deutsche 
Rechtssprechung ein ganz klares Signal und trägt damit wesentlich zur Klärung der Rechtslage in Deutschland bei.  
Die in vielen afrikanischen Ländern noch immer weitverbreitete traditionelle Praxis wird von Deutschland nicht 
mehr toleriert.  Das Kindeswohl kommt vor Elternrechten und vor Kultur und Tradition. 
 
Immer wieder bekommt (I)NTACT Kenntnis von Fällen – so jüngst aus Kassel und Landau – in denen befürchtet 
werden muss, dass einem Mädchen beim Heimaturlaub oder bei Rückkehr ins Ursprungsland die weibliche 
Genitalverstümmelung droht. Doch oft fühlen sich die eingeschalteten Jugendämter oder Familienrichter machtlos:  
allein aufgrund von Vermutungen und Befürchtungen wollen sie das elterliche Sorgerecht nicht einschränken. Das 
nun vorliegende Urteil muss in Zukunft die Richtung für ähnlich gelagerte Fälle weisen. 
 
Grundlage des Senatsbeschlusses war eine Familiensache, die zuerst am Amtsgericht Dresden, dann vor dem 
Oberlandesgericht verhandelt worden war. Der Senat begründete seinen Beschluss damit, dass einem aus 
Gambia stammenden Mädchen die Beschneidung in ihrem Heimatland drohe, da diese Tradition dort in fast allen 
ethnischen Gruppen verwurzelt sei und 80 bis 90 % der weiblichen Bevölkerung beschnitten seien. Auch die aus 
Gambia stammende Mutter habe sich unter dem Einfluss ihrer Familie mit 13 Jahren dieser Behandlung 
unterzogen. Es sei nicht gewährleistet, dass sie diese Gefahr für ihr Kind effektiv abwenden könne, wenn es nach 
Gambia verbracht werde. 
 
Der Senat folgte der Beurteilung des Oberlandesgerichts, dass die Beschneidung eines Mädchens eine grausame, 
folgenschwere und durch nichts zu rechtfertigende Misshandlung darstellt, die mit dem Kindeswohl nicht zu 
vereinbaren ist.  Die teilweise Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts sei ein gebotener und auch 
verhältnismäßiger Eingriff in das Elternrecht, um das Kind vor einem irreparablen  physischen und psychischen 
Schaden zu bewahren. 
 
Zu (I)NTACT e.V.:  Anfang 1996 gründete sich auf Initiative von Christa Müller in Saarbrücken die Internationale 
Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen – (I)NTACT e.V. Zweck des Vereins ist es, über das 
Thema der weiblichen Beschneidung zu informieren, und durch finanzielle und organisatorische Unterstützung die 
erzwungene Beschneidung von Mädchen und Frauen zu bekämpfen. Der Verein unterstützt derzeit über 20 
afrikanische Organisationen in 12 Ländern in ihrem Kampf gegen den Brauch der weiblichen 
Genitalverstümmelung 
 
(I)NTACT Spendenkonto: 712 000 Sparkasse Saarbrücken,  BLZ 590 501 01. Wir freuen uns, wenn Sie auf unser 
Spendenkonto hinweisen. Gerne übersenden wir Ihnen den Text und weitere Informationen auch per E-Mail. 
 
(Saarbrücken, den 28. Januar 2005) 

 


